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der Beschuldigte in dem folgenden Strafverfahren frei
gesprochen oder wenn das Strafverfahren nach § 184 
Abs. 1, § 226 Ziffern 1 und 2 der Strafprozeßordnung 
eingestellt wird. Wird der Beschuldigte in diesem Ver
fahren verurteilt, so fallen ihm die notwendigen Aus
lagen des Privatklägers zur Last*

' (2) Hat der Privatkläger gemäß § 4 Abs. 2 der Ver
ordnung vom 15. März 1956 über die Kosten in Straf
sachen (GBl. I S. 273) einen Kostenvorschuß gezahlt, so 
ist dieser zurückzuei statten, wenn das Privatklage
verfahren gemäß § 252 der Strafprozeßordnung ein
gestellt und der Beschuldigte in dem nachfolgenden 
Strafverfahren verurteilt worden ist.

§ 7
Erhebt der Staatsanwalt nach Übergabe der Akten an 

ihn gemäß § 252 der Strafprozeßordnung keine An
klage, so hat er die Akten an das Gericht zurückzuge
ben. In diesem Falle hat das Gericht den Einstellungs
beschluß aufzuheben und das Privatklageverfahren fort
zusetzen.

§ 8
(1) Diese Durchführungsbestimmung tritt am 1. Okto

ber 1956 in Kraft,
(2) Sie findet auf Verfahren, die in diesem Zeitpunkt 

anhängig sind, Anwendung.
Berlin, den 28. August 1956

Ministerium der Justiz
I. V.: Dr. Toeplitz 

Staatssekretär

Dritte Durchführungsbestimmung * 
zur Verordnung über die monatliche Transport
planung und über den Abschluß von Transport
raumverträgen mit der Deutschen Reichsbahn 

und der volkseigenen Binnenschiffahrt.
— Transportplanungsverordnung —

Vom 23. August 1956
Um eine verstärkte Dezentralisierung in der Trans

portplanung herbeizuführen und schon aus der monat
lichen Transportbedarfsanmeldung Massenguttransporte, 
die sich für eine konzentrierte Beladung eignen, er-

• 2. DB (GBl. I 1955 S. 924)

kennen zu können, wird auf Grund des § 29 der Ver
ordnung vom 4. März 1954 über die monatliche Trans
portplanung und über den Abschluß von Transport
raumverträgen mit der Deutschen Reichsbahn und der 
volkseigenen Binnenschiffahrt — Transportplanungs
verordnung — (GBl. S. 281) im Einvernehmen mit den 
zuständigen Ministern und Staatssekretären m. e. G. 
folgendes bestimmt:

§ 1
Die Anlagen 1 und 2 zur Ersten Durchführungs

bestimmung vom 4. März 1954 zur Transportplanungs
verordnung (GBl. S. 284) in der Fassung der Zweiten 
Durchführungsbestimmung vom 24. November 1955 zur 
Transportplanungsverordnung (GBl. I S. 924) werden 
aufgehoben. An Ihre Stelle treten die nachstehenden 
Anlagen 1 und 2.

§ 2
§ 7 der Ersten Durchführungsbestimmung vom

4. März 1954 wird durch folgende Absätze 3 und 4 er
gänzt:

„(3) Bei Eisenbahntransporten von mehr als 8001 
nach einem Empfangsbahnhof — ausgenommen Men
gen, für die Abfuhrpläne autgestellt werden — 
geben die Versender außer dem Empfangsreichsbahn
amt auch den Empfangsbahnhof an. Bei Schiffs
transporten ist außer der DSU-Stelle auch der Emp
fangsort anzugeben.

(4) Den Ministerien und Staatssekretariaten mit 
eigenem Geschäftsbereich bleibt es überlassen, eine 
Abschrift der Bedarfsanmeldungen El und S1 für 
bestimmte Gutarten von den ihnen nachgeordneten 
Betrieben und Verwaltungsstellen zu verlangen.“

§ 3
(1) Diese Durchführungsbestimmung tritt mit Wir

kung vom 15. August 1956 in Kraft.
(2) Gleichzeitig tritt die Zweite Durchführungsbestim

mung vom 24. November 1955 zur Transportplanungs
verordnung (GBl. I S. 924) außer Kraft,

Berlin, den 23. August 1956

Ministerium für Verkehrswesen
I, V.: S z c z e p e c k i  

Staatssekretär

Anlage 1
zu vorstehender Dritter Durchführungsbestimmung

Zentral anzumeldende Güter

Nr. Gutart laut Volks
wirtschaftsplan 1956

Unterteilung für Transport
planung 

Nr. Bezeichnung

V
Planposition 

der Schlüsselliste 1956
Anzumelden durch 
Ministerium oder 
Staatssekretariat

1 2 3 » 5 6

1. Stück- und Sammelgut 181 Stück- und Sammelgut

2i Importtransporte 191 Importtransporte

Ministerium für Ver
kehrswesen, Hauptver
waltung des Betriebs
und Verkehrsdienstes 
der Deutschen Reichs
bahn,
Ministerium für Ver
kehrswesen, Hauptverwal
tung Schiffahrt 
Ministerium für Außen
handel und Innerdeut
schen Handel


